Informationen zum Täter-Opfer-Ausgleich 
(Quelle: Deutsche Gesellschaft für Mediation, 

Mediation-Eine Informationsbroschüre, DGM 2002)
Das Strafrecht gehört zu den Rechtsgebieten mit den wenigsten Gestaltungsmöglichkeiten für die Betroffenen. Eine Ausnahme bildet jedoch der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA). Der TOA wurde mit dem § 46a des Strafgesetzbuches (StGB) durch das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.Oktober 1994 eingeführt.

Gemäß der offiziellen Begründung des Gesetzentwurfs soll mit dem TOA die Möglichkeit einer Friedensstiftung zwischen Täter und Opfer geschaffen werden.

Dem Täter sollte dadurch die Verwerflichkeit seines Handelns und die daraus resultierenden Folgen besser als durch Freiheits- oder Geldstrafe bewusst gemacht werden, ohne dass in der Allgemeinheit der Eindruck entstehen kann, dass die Tat ohne Konsequenzen bleibe und der Täter aus der Verantwortung entlassen werde. Auf Seiten des Opfers sollte dessen Interesse an einer sinnvollen Schadenskompensation stärker zur Geltung gebracht werden.

Der TOA lässt sich dementsprechend definieren als ein

Angebot an Täter und Geschädigte, mit Hilfe eines Vermittlers eine von allen Beteiligten akzeptierte und mitgetragene Regelung zu finden, die geeignet ist, Konflikte, die zu der Straftat geführt haben oder durch sie verursacht wurden, beizulegen, oder sie zumindest zu entschärfen.

Mediation hilft dem Opfer

· Im Strafverfahren wird das Opfer häufig lediglich als Zeuge eingesetzt. Es erhält in nur eingeschränktem Maße die Gelegenheit, seine Ängste und Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

· Nicht selten wird Opfern von Straftaten darüber hinaus noch Schuld zugewiesen, häufig aus der näheren Umgebung, auf deren Unterstützung und Hilfe ein Opfer eigentlich angewiesen wäre. Während gerichtliche Verfahren gegenüber solchen Beeinträchtigungen keine Hilfe bringen können, hat das Opfer im Wege außergerichtlicher, kommunikativer Rechtsfindung die Möglichkeit, Angst und Ärger hinter sich zu lassen und seine ganz persönlichen Interessen an Ausgleich und Wiedergutmachung zum Ausdruck zu bringen.

· Das führt insgesamt zu mehr Verfahrensgerechtigkeit

· Da im Rahmen des TOA auch eine Wiedergutmachung vereinbart werden kann, erscheint das Ergebnis aus Opfersicht gerechter.

· Das Opfer kann seine Sicht der Dinge direkter, ausführlicher und verbindlicher zur Sprache bringen und ist damit intensiver beteiligt.

· TOA trägt auch zu einer ideellen Befriedigung bei, möglicherweise auch zu einem gewissen Grad an Verständnis für die Lage des Täters.

Mediation hilft dem Täter

· durch die Möglichkeit, sich den Konsequenzen seiner Handlung zu stellen und, soweit dies möglich ist, zu ihrer Bereinigung beizutragen.

· Der Täter kann im Verlauf des Mediationsprozesses die Verantwortung für sein Tun übernehmen.

· Er erhält die Chance, ein Strafverfahren abzuwenden, einer Bestrafung zu entgehen oder eine deutlich mildere Strafe zu erhalten.

Zu welchem Zeitpunkt kann ein Täter-Opfer-Ausgleich eingeleitet werden?

Gesetzlich ist die Einleitung eines Täter-Opfer-Ausgleichs im Vorverfahren, im Zwischen- und im Hauptverfahren vorgesehen, zumeist aber wird die Überleitung an eine Konfliktschlichtungsstelle im Vorverfahren von der Staatsanwaltschaft vorgenommen.

Wie sieht der Verfahrensablauf in einem Täter-Opfer-Ausgleich aus?

Verfahrensinitiierung

· Durch Auftrag der Staatsanwaltschaft, auf Initiative des jeweiligen Staatsanwalts oder der Jugendgerichtshilfe

· Durch Auftrag des Richters nachdem eine Anklageschrift erfolgt ist und man mit dem Richter einvernehmlich den Fall als geeignet ansieht. Hierzu bedarf es dann der Zustimmung der Staatsanwaltschaft

· Selbstmelder: Täter wie Geschädigte, die sich direkt beim Projekt melden mit der Bitte, für einen strafrechtlich relevanten Konflikt einen Mediator zu stellen.

Anschreiben und Erstgespräch mit dem Täter:

· Die Fachstelle für Täter-Opfer-Ausgleich stellt sich und ihre Arbeitsweise vor, wobei sie auf den Unterschied zum gewöhnlichen strafrechtlichen Umgang mit dem Vorfall hinweist.

· Der Täter wird gefragt, ob er zur Durchführung eines TOA bereit ist.

· Klarstellung, dass der Täter die Verantwortung für seine Tat übernehmen muss;

· Abklärung der Bereitschaft und der Vorstellungen, die mit einem Ausgleich verknüpft werden.

Anschreiben und Erstgespräch mit dem Geschädigten:

· Darstellung der Fachstelle für TOA

· Betonung des Angebotscharakters der Maßnahme

· Verdeutlichung, dass es sich um eine Maßnahme handelt, welche die Geschädigteninteressen mindestens genauso wie die Interessen des Täters berücksichtigt.

· Abklärung der Bereitschaft und der Vorstellungen, die mit einem Ausgleich verknüpft werden.

Gemeinsames Gespräch

· Darstellung der unterschiedlichen Sichtweisen des Vorfalls und deren Aufarbeitung

· Darstellung und Aufarbeitung der emotionalen Situation bei Geschädigten und Täter

· Klärung der materiellen Ansprüche

· Entschuldigung und Vereinbarung über die konkrete Wiedergutmachung.

Kontrolle der Wiedergutmachungsleistungen

· Entweder durch die Überwachung der Rateneingänge auf dem Konto des Opferfonds.

· oder durch eine Abfrage beim Geschädigten, wie und ob die Wiedergutmachung erfolgt ist.

Hat der Täter nicht die materiellen Voraussetzungen, Wiedergutmachung zu leisten, stehen bei vielen Konfliktschlichtungsstellen sogenannte Opferfonds zur Verfügung, aus denen zinslose Darlehen an den Schädiger gewährt werden können, um auf diese Weise eine sofortige Wiedergutmachung zu ermöglichen. In anderen Fällen können Wiedergutmachung und Schadensersatzleistung für ein Opfer nur dadurch erreicht werden, dass der Täter für gemeinnützige Arbeit aus dem Opferfonds bezahlt wird.

Rückmeldung an die Justiz

Dem Richter oder dem Staatsanwalt werden in einem kurzen Bericht die einzelnen Stationen des Ausgleichs dargelegt, die Wiedergutmachungsleistung und deren Einhaltung genannt sowie die Position des Geschädigten bezüglich einer Verfahrenseinstellung übermittelt. (§46a StGB).

